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AUS DEM GEMEINDERAT 

Positiver Negativabschluss 

Die Erfolgsrechnung 2024 schliesst mit einem Verlust 

von Fr. 1.55 Mio. ab. Gegenüber dem budgetierten 

Verlust von Fr. 3.9 Mio. konnte somit aber ein besseres 

Ergebnis erzielt werden. Dies ist mehrheitlich durch 

einmalige Effekte wie der höheren Grundstückgewinn-

steuer und Buchgewinne begründet. Dank einer sorg-

fältigen und verantwortungsvollen Ausgabenpolitik 

konnten aber auch in einigen Bereichen die Aufwände 

tiefer gehalten werden als budgetiert. 

Trotzdem wird dadurch weiter an den Reserven ge-

zehrt, das Eigenkapital reduziert sich damit auf gut 

Fr. 10.8 Mio. 

Mitwirkungsverfahren 

Ihre Meinung ist gefragt! Im Rahmen 

der Mitwirkungsverfahren haben Sie 

die Möglichkeit, sich aktiv zu Mass-

nahmen zu äussern, die aktuell ge-

plant werden. 

Mitwirkung Teilstrassenplan Winkelstrasse 

Die Winkelstrasse ist eine wichtige Verkehrsachse, die 

heute nicht mehr allen Anforderungen an Sicherheit 

und Infrastruktur gerecht wird. Während des Neubaus 

Geserhus erfolgen für den Verkehr provisorische Mas-

snahmen. Im Anschluss soll die Winkelstrasse zeitge-

mäss ausgebaut und an die aktuellen Bedürfnisse an-

gepasst werden. 

Mitwirkung Strassenprojekt Eberliwies 

Im Gebiet Eberliwies werden fünf Einfamilienhäuser re-

alisiert. Diese Liegenschaften sind über die Strasse 

,,Im Eberliwies’’ erschlossen, welche ungenügend aus-

gebaut ist. Die aktuelle Strasse hat weder Kreuzungs-

punkte noch einen Wendehammer, was zu Wendema-

növern auf privaten Vorplätzen sowie Konflikten und Si-

cherheitsdefiziten im Strassenverkehr führt. 

Die Mitwirkungen sind auf der Mitwirkungsplattform  

www.mitwirken-rebstein.ch aufgeschaltet.  

 

 

 

 

Initiative «Umfassende familien- und schuler-
gänzende Kinderbetreuung Rebstein» 

Im Dezember wurde das Initiativbegehren «Umfas-

sende familien- und schulergänzende Kinderbetreuung 

Rebstein» eingereicht. Der Gemeinderat hat die Initia-

tive geprüft und festgestellt, dass die Voraussetzungen 

erfüllt und das Initiativbegehren zu-

lässig ist. Nachdem die Anmeldung 

erfolgt ist, wurde die Initiative am 

19. Februar 2025 publiziert. Das 

Quorum beträgt 276 Unterschriften, 

welche innert drei Monaten einzu-

reichen sind. 

Abstimmungsresultate 9. Februar 2025 

Am 9. Februar 2025 stimmte die Schweizer Bevölke-

rung über die Umweltverantwortungsinitiative ab. Die 

Initiative wurde auch in Rebstein deutlich mit 79.01% 

Nein-Stimmen abgelehnt. 

Von der neuen Möglichkeit, über E-Voting bequem on-

line abzustimmen, machten 36 Personen Gebrauch. 

Um über E-Voting abstimmen zu können, ist eine vor-

gängige Anmeldung unter anmeldung.e-voting.sg.ch 

nötig. Nach dieser Anmeldung wir künftig ein E-Voting 

Stimmausweis zugestellt, der die Angaben für den On-

line-Zugang enthält. Auch nach der Anmeldung ist aber 

weiterhin möglich, trotzdem schriftlich abzustimmen. 

Neue Mitarbeiterinnen 

Der Gemeinderat und die Mitarbeitenden heissen per 

1. März 2025 Oksana Ambrosano aus Rebstein und 

per 7. April 2025 Silvia Gartner aus Heerbrugg herzlich 

willkommen und wünschen viel Freude und Erfolg. 

Die beiden neuen Mitarbeiterinnen übernehmen die 

Nachfolge auf dem Sozialamt und AHV-Zweigstelle 

und ersetzen Judith Thür und Claudia Thür. 
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INFOS 

Jubiläum 225 Jahre Gemeinde Rebstein 

 

Fakultatives Referendum – Reglement über 
die Kosten der Nachführung der amtlichen 
Vermessung 

Der Gemeinderat hat am 14. Januar 2025 das Regle-

ment über die Kosten der Nachführung der amtlichen 

Vermessung erlassen, welches nun vom 28. Februar 

2025 bis 30. März 2025 dem fakultativen Referendum 

untersteht. Ein allfälliges Referendumsbegehren ist vor 

Ablauf der Referendumsfrist bei der Gemeinderats-

kanzlei Rebstein einzureichen. Das Referendumsbe-

gehren muss eindeutig abgefasst sein und darf keine 

Bedingungen enthalten (Art. 19 Abs. 1 RIG). 

Die Referendumsvorlage kann bei der Gemeinderats-

kanzlei Rebstein bezogen, auf der Publikationsplatt-

form des Kantons St. Gallen (www.publikatio-

nen.sg.ch) oder auf der Homepage der Gemeinde Reb-

stein (www.rebstein.ch) eingesehen werden. 

Kluger Rat – Notvorrat 

Haben Sie für den Notfall vorgesorgt? 

Wer einen Vorrat hält, verfügt für alle 

Fälle über eine wertvolle Notreserve. 

Damit kann man einer schwierigen 

Situation gelassener begegnen und 

muss nicht nervös werden oder gar 

in Panik geraten. 

AKTUELLES  

Winterdienst 

Die Bevölkerung ist gebeten, Fahrzeuge nicht am 

Strassenrand und auf Wendeplätzen abzustellen, da-

mit der Winterdienst möglichst reibungslos erfolgen 

kann. Besten Dank für das Verständnis. 

Laufende Arbeiten / Behinderungen 

Für März sind keine behindernden Arbeiten oder sons-

tige Behinderungen geplant. 

Amtliche Publikationen 

Es liegen aktuell folgende Publikationen auf: 

- Referendumsvorlage – Reglement über die Kos-

ten der Nachführung der amtlichen Vermessung 

- Mitwirkung Strassenprojekt Eberliwies (bis 17.3.) 

- Anmeldung eines Initiativbegehrens 

- Mitwirkung Teilstrassenplan Winkelstr. (bis 21.3.) 

- Öffentliche Auflage Einbürgerungen 

- Handänderungen Oktober - Dezember 2024 

Sämtliche amtliche Publikationen 

der Gemeinde, auch öffentlich 

aufliegende Baugesuche, sind 

ersichtlich auf der 

Publikationsplattform St. Gallen 

www.publikationen.sg.ch. 

Arbeitsvergaben 

Im Februar sind keine Arbeitsvergaben durch den Ge-

meinderat erfolgt. 

Wichtige Termine 

04.03. Grünabfuhr / Kehricht 

15.03. Funken 

18.03. Vorinformation zur Bürgerversammlung 

29.03. Papiersammlung 

31.03. Bürgerversammlung 2025 

 

Weitere Termine finden Sie auf un-

serer Homepage www.rebstein.ch 

oder www.kalender.rheintal.com  

 

Reben für Rebstein – Machen Sie mit! 

Die Gemeinde Rebstein feiert 2028 ihr 225-jähriges 

Bestehen – und Sie können bereits jetzt Teil davon 

werden! Wir laden alle Haushalte ein, Rebstöcke in 

ihren Gärten zu pflanzen und damit zur Wiederbe-

lebung der Rebsteiner Weinbau-Tradition beizutra-

gen. 

Die Gemeinde stellt kostenlose Rebstöcke einer ro-

busten Sorte zur Verfügung und bietet Informati-

onsveranstaltungen zur Pflanzung und Pflege an. 

Im Jubiläumsjahr werden die ersten Trauben geern-

tet und zu einem gemeinsamen Festwein gekeltert. 

Interessiert? Melden Sie sich bis 16. März 2025 un-

ter kanzlei@rebstein.ch, um mehr zu erfahren. 

 

Gemeinsam lassen wir die 
Rebstein Tradition neu aufle-
ben – seien Sie dabei! 
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